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Steuerliche Lebensbescheinigung beantragen

Die steuerliche Lebensbescheinigung diente bis 31.12.2010 der Bescheinigung minderjähriger Kinder, die nicht in

derselben Gemeinde wie der Steuerpflichtige gemeldet sind. Mit der Bescheinigung konnte bisher die Eintragung des

Kindes auf der Lohnsteuerkarte erfolgen.

Seit dem 01.01.2011 werden durch die Gemeinden keine steuerlichen Lebensbescheinigungen mehr

ausgestellt.

Das zuständige Finanzamt ist nunmehr Ansprechpartner für die lohnsteuerrechtliche Zuordnung der Kinder.
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